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Dieses Informationsblatt soll das Beratungsgespräch mit dem BFD ergänzen; es ist auch im
Internet verfügbar: http://bfd.bundeswehr.de

Mein

Beratungstermine und -ort

Meine Fragen zur Beratung:

Meine Maßnahmen:

Was ich noch tun muss:
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Mein Berater 



des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes

Der Wehrdienst macht alle gleich? Stimmt nicht! Wenn Sie auch während des Wehrdienstes in
Ihrem Beruf die Nase vorne behalten und den Anschluss an neueste Entwicklungen nicht verpassen
wollen, oder vielleicht auch erst auf das richtige berufliche Gleis kommen wollen, dann kann Ihnen
der Berufsförderungsdienst der Wehrverwaltung (BFD) den entscheidenden Vorsprung verschaffen.

Ihre Situation Unser Ziel

● Sie kommen zur Bundeswehr und wissen, ➤ ● Anschluss an die neuesten Entwicklungen in
dass Sie nach Ihrer Dienstzeit auf Ihren Ihrem Beruf halten, damit Sie besser quali-
sicheren Arbeitsplatz zurückkehren werden.

● Sie kommen zur Bundeswehr und sind ➤ ● Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch
anschließend von Arbeitslosigkeit bedroht.

● Sie kommen zur Bundeswehr und möchten ➤ ● Ihre optimale Vorbereitung auf das Studium
im Anschluss daran ein Studium oder eine oder die Ausbildung
erste Berufsausbildung aufnehmen.

● Sie kommen zur Bundeswehr und möchten ➤ ● Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erken-
sich beruflich neu orientieren.

Unser Angebot

Nutzen Sie die große Angebotspalette des BFD

● Bereits während der Grundausbildung erhalten Sie in einem Vortrag des BFD erste wichtige
Informationen.

● In einem Einzelgespräch können Sie sich über alle Fragen zu Ihrer beruflichen Bildung
beraten lassen. Sie können Materialien zur Berufskunde und Berufsbildung erhalten.

● Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an Bildungsmaßnahmen teilzunehmen.

● Durch spezielle Eingliederungshilfen erleichtern wir Ihnen den beruflichen Einstieg.

● Wir unterstützen Sie am Ende Ihrer Wehrdienstzeit bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
durch unsere Online-Stellenbörse: http://bfd.bundeswehr.de

Sind Sie neugierig geworden, was Sie so alles für sich tun können?
Dann steigen Sie mit uns ein in den Zug der beruflichen Bildung.
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Berufliche Bildung während des Grundwehrdienstes und

fiziert auf Ihren Arbeitsplatz zurückkehren

gezielte Weiterbildung verbessern

nen und den für Sie geeigneten Beruf finden



Der Einstieg: Die Beratung

Ein Informationsvortrag des BFD während der Grundausbildung verhilft Ihnen zu einem ersten Über-
blick über Ihre Förderungsmöglichkeiten. Wenn Sie dann in Ihre Stammeinheit versetzt sind, sollten
Sie möglichst bald Kontakt mit Ihrem BFD aufnehmen und einen Beratungstermin vereinbaren.

Zusammen mit Ihrem Berater besprechen Sie Ihre berufliche Situation und Ihre Ziele. Vielleicht bringen
Sie sogar Ideen und Vorstellungen für eine berufliche Bildungsmaßnahme mit, die Sie mit Ihrem Arbeit-
geber entwickelt haben.

Wichtig: Alle Maßnahmen, die wir fördern, müssen geeignet sein, Ihre beruflichen Chancen zu erhöhen
und dürfen nicht dem Hobbybereich zugerechnet werden oder der Persönlichkeitsbildung dienen.

Der Berater zeigt Ihnen auf, wie Sie Stück für Stück Ihrem beruflichen Ziel näherkommen.
Das Ergebnis der Beratung wird in einem für Sie maßgeschneiderten Förderungsplan festgehalten –
Ihrem Fahrplan zum beruflichen Erfolg.

Der Antrag

Auf der Grundlage Ihres Förderungsplanes stellen Sie bei Ihrem BFD einen Antrag auf Förderung
einer konkreten Maßnahme. Den Antrag leiten Sie über Ihre Einheit, damit sichergestellt ist, dass
Sie auch im Maßnahmezeitraum dienstlich abkömmlich sind. Wichtig ist, dass Ihr Antrag vor
Beginn der Maßnahme beim BFD eingeht, damit Sie rechtzeitig Gewissheit über die Förderung
erhalten. Das gilt insbesondere, wenn Sie einen Antrag ohne vorherige Beratung stellen. Dann
muss die Beratung unverzüglich nachgeholt werden, denn es gilt der Grundsatz: Keine Förderung
ohne Beratung!

Wenn Ihre Maßnahme bereits begonnen hat, kann eine Förderung nur rückwirkend bis zum Ersten
des Monats erfolgen, in dem Sie den Antrag stellten. Endet die Maßnahme erst nach Ihrem Aus-
scheiden aus der Bundeswehr, so ist zumindest eine anteilige Förderung möglich.

Kann Ihrem Antrag entsprochen werden, erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid –
Ihr Ticket zum beruflichen Erfolg.

Die Maßnahmen

Ihr Berater hilft Ihnen, die für Sie passende Maßnahme zu finden.

Der BFD bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit bewährten und bekannten Bildungseinrichtungen
vor Ort und auch in den Kasernen Bildungsmaßnahmen an. Nach Möglichkeit schließen diese
Maßnahmen mit einem Zertifikat ab, das bundesweit anerkannt ist.

Da wir das große Angebot an Maßnahmen am Bildungsmarkt ständig sichten, um so unser
Angebot an Bildungsmaßnahmen bestmöglich auf Ihre eingangs genannte Situation ausrichten zu
können, fördern wir vorrangig Ihre Teilnahme an den von uns angebotenen Maßnahmen. Dieses
Angebot nennen wir interne Maßnahmen.
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Es besteht für Sie auch die Möglichkeit, an externen Maßnahmen teilzunehmen, die Bildungs-
einrichtungen in Form von Direkt- oder Fernunterricht allgemein auf dem Bildungsmarkt anbieten.
Nur wenn das umfangreiche Angebot des BFD nicht die Bildungsmaßnahme enthält, die Sie für Ihr
berufliches Ziel benötigen, können Sie eine entsprechende Maßnahme bei externen Bildungs-
einrichtungen besuchen.

Die Maßnahmen finden überwiegend in Ihren dienstfreien Stunden statt. Sie vermitteln Ihnen berufs-
spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten, z.B. in Elektroniklehrgängen, CAD-, SPS- und CNC-Kur-
sen.

Immer wichtiger für das berufliche Fortkommen werden auch die sogenannten Schlüsselquali-
fikationen, beispielsweise in den Bereichen Fremdsprachen, EDV und Betriebswirtschaftslehre.

Wenn Sie noch schulische Kenntnisse benötigen, um sich z.B. auf einen Schulabschluss vorzube-
reiten, werden solche Kurse ebenso gefördert wie die Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen,
die Sie auf eine Bewerbungssituation vorbereiten oder auch ein Berufsorientierungsseminar um-
fassen, wenn Sie sich beruflich verändern wollen.

Die Kosten

Für Ihren individuellen Förderungsbedarf halten wir 664,68 € vor. Zusätzlich können Sie noch
einen Fahrkostenzuschuss erhalten. Ein Anspruch auf eine bestimmte Bildungsmaßnahme oder
gar auf einen Geldbetrag lässt sich allerdings nicht verwirklichen.

Die Teilnahme an internen Maßnahmen kostet Sie unter dem Strich nichts. Die Lehrgangskosten
werden vom BFD intern verrechnet. Lediglich Ausgaben für bewilligte Lernmittel und Prüfungs-
gebühren müssen Sie zunächst selbst tragen. Nach Ende der Maßnahme wird Ihnen der Betrag
gegen Vorlage der Rechnung erstattet.

Bei externen Maßnahmen übernehmen wir 80% der notwendigen Kosten, die Sie zunächst vor-
strecken müssen. Gegen Vorlage der Rechnung nach Ende der Maßnahme bekommen Sie Ihre
Auslagen vom BFD erstattet.

Ihrem Bewilligungsbescheid entnehmen Sie im Einzelnen, welche Kosten der BFD für Sie übernimmt.

Achtung! Die Bewilligung steht unter der Bedingung der ordnungsgemäßen Teilnahme. Das heißt,
dass Sie vorgestreckte Gelder nicht erstattet bekommen, wenn Sie die Maßnahme willkürlich ab-
brechen.

Die Stellenbörse BFD / BA

Sie ist die spezielle Arbeitsvermittlung der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für
Arbeit und führt arbeitsuchende Soldaten und Unternehmen auf der Suche nach qualifizierten Mitar-
beitern zusammen. Sie steht auch für Sie offen und ist inzwischen online: http://bfd.bundeswehr.de

Darüber hinaus sollten Sie auch unbedingt Kontakt zu Ihrem Heimatarbeitsamt halten. Lassen Sie
sich dort rechtzeitig vor dem Ende Ihrer Wehrdienstzeit einen Termin zu einem Berufsberatungs-,
Arbeitsberatungs- oder Arbeitsvermittlungsgespräch geben. Ihre Einheit kann Ihnen dafür sogar
Dienstbefreiung oder Sonderurlaub gewähren.
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Die Eingliederungshilfen

Die Zeit beim Bund kann Ihnen später von großem Nutzen sein!

Anrechnung der Grundwehrdienstzeit Den Nachweis Ihrer militärfachlichen
Ausbildung und Verwendung führen Sie
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Ganz oder teilweise Anrechnung unter
bestimmten Voraussetzungen
● auf Ihre zivile Berufs- und Betriebszugehörigkeit
● auf Ihre Beschäftigungs- und Dienstzeit im

öffentlichen Dienst

Berücksichtigung bei einschlägiger
Verwendung
● bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen

in Ihrem Beruf, z.B. Meister-/Technikerprüfung
● als Praktikum für ein späteres Studium
● in einem späteren Beamtenverhältnis

● durch das Dienstzeugnis, das Ihnen am Ende Ihrer

● für beabsichtigte Fortbildungsprüfungen durch
eine Bescheinigung des BFD über Ihre berufsnahe

● im Falle eines beabsichtigten Studiums zusätzlich
durch ein Praktikantenbuch, das Sie von Beginn
der Dienstzeit an in Absprache mit Ihrer Einheit
führen.

Wollen Sie nach der Bundeswehrzeit studieren, dann besorgen Sie sich bei Ihrer Einheit das
„Merkblatt für Wehrpflichtige und Soldaten auf Zeit mit einer festgesetzten Dienstzeit von bis zu
drei Jahren, die zu studieren beabsichtigen“.

Ob Ihre Zeit bei der Bundeswehr als Praktikum angerechnet wird, hängt vom Grad der Übereinstim-
mung Ihrer ausgeübten Tätigkeit mit den Richtlinien der Praktikantenämter oder der Fachbereiche
der Hochschulen ab. Besorgen Sie sich daher die Richtlinien so frühzeitig wie möglich. Diese kön-
nen nach Bundesland und Hochschule verschieden sein.

Umschreibung militärischer Berechtigungen
Wenn Sie bei der Bundeswehr militärische Berechtigungen erworben haben, die Sie auch für
Ihren Zivilberuf benötigen, erstatten wir Ihnen die Kosten der Umschreibung.

Unser Ziel – Ihre erfolgreiche Rückkehr in die zivile Berufswelt

Wir sind zufrieden, wenn Sie erfolgreich sind!
● Sie kehren höher qualifiziert auf Ihren Arbeitsplatz zurück.
● Sie stellen sich besser qualifiziert und durch ein Bewerbungstraining gestärkt dem Arbeitsmarkt.
● Sie sind bestens auf Ihr Studium oder die Berufsausbildung vorbereitet.
● Sie kennen jetzt Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sowie Ihre Stärken und Eignung, um die

richtige Berufswahl zu treffen.

Was Sie sonst noch wissen müssen

● Wo finden Sie die Angebote des BFD? Achten Sie auf die Informationstafeln in Ihrer Einheit. Maßnah-
meangebote und Beratungstermine Ihres BFD finden Sie auch im Internet: http://bfd.bundeswehr.de

● Mit der Anmeldung zu einer Maßnahme verpflichten Sie sich zur regelmäßigen Teilnahme.
Treten Sie die Maßnahme nicht an, unterbrechen oder beenden Sie sie vorzeitig, dann müssen
Sie den BFD über Ihren Disziplinarvorgesetzten unverzüglich informieren.

● Haben Sie Fragen zum Sozial-, Sozialversicherungs-, Versorgungs- und Unterhaltsrecht? Bitte
wenden Sie sich an den Sozialdienst der Bundeswehr. Am „Schwarzen Brett“ finden Sie die
Anschrift und Telefonnummer Ihres Sozialberaters.

● Sind Sie Abiturient oder Absolvent einer Fachoberschule und sind Sie über Ihr Berufsziel nicht
schlüssig? Besorgen Sie sich die Broschüre „Studien- und Berufswahl“. Fragen Sie in Ihrer
Einheit oder beim BFD danach. Sie erhalten sie auch beim Arbeitsamt.

● Beginnen Sie nach dem Wehrdienst eine berufliche Erstausbildung oder wollen Sie sich beruf-
lich neu orientieren? Besorgen Sie sich bei Ihrer Einheit, beim BFD oder über das Arbeitsamt
den Informationsband „Beruf aktuell“. Sie können sich auch online an das Arbeitsamt wenden:
http://arbeitsamt.de

Dienstzeit der Disziplinarvorgesetzte ausstellt.

Verwendung.



Das Wichtigste auf einen Blick

Sie kommen ...mit einem ...und wollen ...und sind von
zur sicheren anschließend Arbeitslosigkeit
Bundeswehr Arbeitsplatz. ein Studium bedroht oder

beginnen. wollen sich
beruflich neu
orientieren.

Das Informations- Während der Grundausbildung werden Sie bereits über
und Beratungs- das Angebot des BFD informiert. Auf Anfrage beraten Sie
angebot an Ihrem Standort qualifizierte Mitarbeiter des BFD in

allen Fragen der beruflichen Bildung und Eingliederung.

Wir finanzieren
Ihre berufliche 664,68 € 664,68 € 664,68 €
Bildung bis zu

Wir fördern Ihre z.B. Kurse zum z.B. Brücken- z.B. Bewerber-
Teilnahme an Erwerb berufs- kurse, Kurse training, Kurse
internen und spezifischer zur Vorbereitung zum Erwerb
externen Kenntnisse und auf ein berufsspezifischer
Maßnahmen, Fertigkeiten Studium und Kenntnisse
die sich an sowie von zur Verbesse- und Fertig-
Ihrem beruflichen Schlüssel- rung der keiten und von
Bildungsbedarf qualifikationen, Lernfähigkeit, Schlüsselqualifi-
orientieren. damit Sie höher Kurse zum kationen,

qualifiziert auf Erwerb von Berufsorientie-
Ihren Arbeits- Schlüssel- rungsseminare,
platz zurück- qualifikationen. um Ihre Chancen
kehren. am Arbeitsmarkt

zu verbessern.

Eingliederungs- Schutz Ihres z.B. Kurse zur z.B. Dienst-
hilfen Arbeitsplatzes Vorbereitung befreiung zum

durch das auf Auslese- Besuch des
Arbeitsplatz- verfahren, Heimat-
schutzgesetz Anrechnung von arbeitsamtes,

Bundeswehr- Nutzung der
zeiten auf Stellenbörse
Studienpraktika

Zusätzliche z.B. Kostenübernahme für Umschreibungen militärischer
Leistungen Berechtigungen in zivile Erlaubnisscheine,

Bescheinigung berufsnaher Verwendung
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BAYERN

HESSEN, 

RHEINLAND-PFALZ,

SAARLAND

Hamburg

Sophienterrasse 1 a
20149 Hamburg
Tel.: 040-41 50-0
BwKennzahl: 90-79 31-88

Kreiswehrersatzamt Kiel
- Berufsförderungsdienst -

24106 Kiel
Tel.: 0431-3 84-0
BwKennzahl: 90-74 00-88

Kreiswehrersatzamt Kiel
- Berufsförderungsdienst

Neumünster -
Färberstraße 92

Tel.: 04321-9 16-0
BwKennzahl: 90-77 00-88

Kreiswehrersatzamt 
Neubrandenburg
- Berufsförderungsdienst -
Weg am Hang 31
17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395-3 72-0
BwKennzahl: 90-84 00-88

Schleswig
- Berufsförderungsdienst -
Moltkestr. 36-38
24837 Schleswig

Kreiswehrersatzamt
Schwerin
- Berufsförderungsdienst -
Walther-Rathenau-Str. 2
19055 Schwerin
Tel.: 0385-5 11-0
BwKennzahl: 90-88 72-88

Kreiswehrersatzamt 
Bremen
- Berufsförderungsdienst -
Falkenstr. 45
28195 Bremen
Tel.: 0421-16 39-0
BwKennzahl: 90-23 22-88

Kreiswehrersatzamt
Hannover
- Berufsförderungsdienst -
Fliegerstr. 11
30179 Hannover
Tel.: 0511-67 98-0
BwKennzahl: 90-22 25-88

Kreiswehrersatzamt
Hannover
- Berufsförderungsdienst 

Hildesheim -
Waterloostr. 25
31135 Hildesheim
Tel.: 05121-74 96-0
BwKennzahl: 90-29 21-88

Kreiswehrersatzamt
Lüneburg
- Berufsförderungsdienst -
Meisterweg 75
21337 Lüneburg
Tel.: 04131-80-0
BwKennzahl: 90-22 30-88

Kreiswehrersatzamt 
Oldenburg
- Berufsförderungsdienst -
Bremer Str. 71
26135 Oldenburg
Tel.: 0441-9 29-0
BwKennzahl: 90-27 23-88

Kreiswehrersatzamt
Oldenburg
- Berufsförderungsdienst

Wilhelmshaven -
Rheinstr. 47
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421-49-1
BwKennzahl: 90-25 14-88

Kreiswehrersatzamt
Stade
- Berufsförderungsdienst 

Bremerhaven -
Am Leher Tor 2
27568 Bremerhaven
Tel.: 0471-45 01-1

Kreiswehrersatzamt
Kaiserslautern
- Berufsförderungsdienst

Neustadt/W. -
Kastanienweg 26
67434 Neustadt/W.
Tel.: 06321-39 91-0
BwKennzahl: 90-42 27-88

Kreiswehrersatzamt
Kassel
- Berufsförderungsdienst -
Ludwig-Mond-Str. 41
34121 Kassel
Tel.: 0561-20 77-0
BwKennzahl: 90-43 51-88

Kreiswehrersatzamt
Koblenz
- Berufsförderungsdienst -
Ellingshohl 69-75
56076 Koblenz
Tel.: 0261-8 96-0
BwKennzahl: 90-44 00-88

Kreiswehrersatzamt Trier
- Berufsförderungsdienst -
Eurener Str. 54
54294 Trier

BwKennzahl: 90-47 25-88

Kreiswehrersatzamt 
Detmold
- Berufsförderungsdienst

Paderborn -
Elsener Str. 3
33102 Paderborn
Tel.: 05251-1 37 14-0
BwKennzahl: 90-32 46-88

Kreiswehrersatzamt
Dortmund
- Berufsförderungsdienst

Unna -
Kamener Straße 91-93
59425 Unna
Tel.: 02303-9 64-3
BwKennzahl: 90-32 50-88

Kreiswehrersatzamt
Essen
- Berufsförderungsdienst -
Am Zehnthof 55
45307 Essen
Tel.: 0201-27 87-0
BwKennzahl: 90-32 31-88

- Berufsförderungsdienst -
Brühler Str. 309
50968 Köln
Tel.: 0221-93 71-0
BwKennzahl: 90-35 00-88

Kreiswehrersatzamt 
Münster
- Berufsförderungsdienst -
Nieberdingstr. 18
48155 Münster
Tel.: 0251-6 09 48-0
BwKennzahl: 90-33 24-88

Kreiswehrersatzamt
Heilbronn
- Berufsförderungsdienst

Tauberbischofsheim -
Albert-Schweitzer-Str. 16
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341-9 84-0
BwKennzahl: 90-64 10-88

Kreiswehrersatzamt
Karlsruhe
- Berufsförderungsdienst -
Rintheimer Querallee 4 a
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721-6 92-0
BwKennzahl: 90-53 00-88

Kreiswehrersatzamt Ulm
- Berufsförderungsdienst

Sigmaringen -

Tel.: 07571-76-0
BwKennzahl: 90-54 60-88

Kreiswehrersatzamt
Augsburg
- Berufsförderungsdienst -
Von-der-Tann-Str. 37
86159 Augsburg
Tel.: 0821-59 07-0
BwKennzahl: 90-65 03-88

Kreiswehrersatzamt
Deggendorf
- Berufsförderungsdienst

Feldkirchen -
Gäuboden-Kaserne Geb. 14
94351 Feldkirchen
Tel.: 09420-7 54-0
BwKennzahl: 90-67 14-88

Kreiswehrersatzamt
Kempten
- Berufsförderungsdienst -
Hinterm Siechenbach 1-5
87437 Kempten
Tel.: 0831-57 19-0
BwKennzahl: 90-65 11-88

Kreiswehrersatzamt
München
- Berufsförderungsdienst -
Dachauer Str. 128
80637 München
Tel.: 089-12 49-0
BwKennzahl: 90-62 27-88

Kreiswehrersatzamt
Nürnberg
- Berufsförderungsdienst -
Allersberger Str. 190
90461 Nürnberg
Tel.: 0911-43 96-0
BwKennzahl: 90-67 23-88

Kreiswehrersatzamt
Regensburg
- Berufsförderungsdienst -
Bajuwarenstr. 1
93053 Regensburg
Tel.: 0941-78 31-0
BwKennzahl: 90-67 00-88

Kreiswehrersatzamt
Würzburg
- Berufsförderungsdienst -
Balthasar-Neumann-Kaserne
Oberdürrbacher Str. 1
97209 Veitshöchheim 
Tel.: 0931-97 07-0
BwKennzahl: 90-64 00-88

Kreiswehrersatzamt
Chemnitz
- Berufsförderungsdienst -
Glösaer Str. 35
09131 Chemnitz
Tel.: 0371-45 85-0
BwKennzahl: 90-83 55-88

Kreiswehrersatzamt
Cottbus
- Berufsförderungsdienst-
Karl-Liebknecht-Str. 36
03046 Cottbus
Tel.: 0355-38 20-0
BwKennzahl: 90-82 30-88

Kreiswehrersatzamt
Erfurt
- Berufsförderungsdienst -
Zeppelinstr. 18
99096 Erfurt
Tel.: 0361-34 26-0
BwKennzahl: 90-87 00-88

Kreiswehrersatzamt
Halle
- Berufsförderungsdienst -
Albert-Schweitzer-Str. 40
06114 Halle
Tel.: 0345-55 57-0
BwKennzahl: 90-83 46-88

Kreiswehrersatzamt 
Potsdam
- Berufsförderungsdienst -
Berliner Str. 27
14467 Potsdam
Tel.: 0331-23 25-0
BwKennzahl: 90-85 87-88

HAMBURG,

MECKLENBURG-

VORPOMMERN,

SCHLESWIG-HOLSTEIN

BREMEN,

NIEDERSACHSEN

WBVWest
NORDRHEIN-WESTFALEN

WBV Süd
BADEN-WÜRTTEMBERG

WBV Ost
BERLIN, BRANDENBURG,

SACHSEN, 

SACHSEN-ANHALT,

THÜRINGEN

WBV Nord

Kreiswehrersatzamt 

- Berufsförderungsdienst -

Kreiswehrersatzamt Köln

Anschriften der Berufsförderungsdienste
Berufsförderungsdienst
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24534 Neumünster

Tel.: 0651-91 29-0

Tel.: 04621-82-0
BwKennzahl: 90-74 91-88

Kreiswehrersatzamt 

Anschriften der Berufsförderungsdienste

Feldstraße 234

BwKennzahl: 90-25 52-88

Binger Straße 28
72483 Sigmaringen


